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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof:  
Eilantrag gegen 2G-Regelung bleibt ohne Erfolg 

 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat mit Beschluss vom 
heutigen Tag die 2G-Regelung als voraussichtlich rechtmäßig bestätigt 
und einen entsprechenden Eilantrag von zwei Privatpersonen abgelehnt. 
 
Die Antragsteller hatten sich gegen die Vorschrift in § 5 der 
15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gewandt, nach 
der zahlreiche Einrichtungen wie zum Beispiel die Gastronomie oder die 
Beherbergungsbranche nur noch von geimpften oder von einer Coronain-
fektion genesenen Personen betreten werden dürfen.  
 
Der für das Infektionsschutzrecht zuständige 20. Senat des BayVGH lehn-
te den Eilantrag ab, weil die 2G-Regelung voraussichtlich rechtmäßig sei. 
Die Zutrittsbeschränkung sei angesichts des derzeitigen pandemischen 
Geschehens und der Situation auf den Intensivstationen zum Schutz des 
Lebens und der Gesundheit, vor allem aber auch des Gesundheitssys-
tems vor einer Überlastung geeignet, erforderlich und angemessen. Ins-
besondere sei eine Testpflicht für nicht-immunisierte Personen nicht gleich 
geeignet, da ein Test nicht vor einer Ansteckung und schwerwiegenden 
Krankheitsverläufen schütze. Zudem könne von lediglich getesteten Per-
sonen die Infektion auch in stärkerem Ausmaß und für einen längeren 
Zeitraum weiterverbreitet werden als von geimpften oder genesen Perso-
nen. Vor diesem Hintergrund sei die 2G-Regelung auch angemessen und 
verstoße nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung. Die Antrag-
steller könnten sich auch nicht mit Erfolg auf ihr Recht auf Selbstgefähr-
dung berufen, weil Ziel der Maßnahme auch sei, eine Überlastung der (in-
tensiv-) medizinischen Behandlungskapazitäten zu vermeiden und so die 
Versorgung möglichst aller Patienten zu gewährleisten.  
 
 
Gegen den Beschluss gibt es keine Rechtsmittel. 
 
 
 
(BayVGH, Beschluss vom 8. Dezember 2021, Az. 20 NE 21.2821) 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den BayVGH nicht bindet. 


